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Abkürzungsverzeichnis

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
WEA Weiterentwicklung der Armee
AdA Angehörige(r) der Armee
CdA Chef der Armee
MG Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz)

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
DEVA Développement de l'armée
Militaire Militaire
Chef de
l’Armée

Chef de l’Armée
LAAM Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée)
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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Militärorganisation

Nachdem der Nationalrat als Zweitrat die Beratung des Bundesgesetzes über die Armee
und die Militärverwaltung, welches als Kernelement der WEA bezeichnet werden darf,
erfolglos zu Ende gebracht hatte, musste der Ständerat erneut über die Bücher. Da die
Ablehnung der Vorlage im Nationalrat einem Nichteintretensentscheid gleich kam, hielt
auch die SiK des Ständerates nochmals eine Eintretensdebatte, worin man aber
einstimmig festhielt, dass die Vorlage wichtig und deswegen Eintreten auch im Rat
nochmals zu beantragen sei. Faktisch bestehe nach der Ablehnung der Vorlage durch
den Nationalrat „zwischen den Räten eine Differenz zum gesamten Erlassentwurf”, es
herrsche zu keiner Frage Einigkeit, rapportierte Kommissionssprecher Kuprecht (svp,
SZ) seinen Kolleginnen und Kollegen. Falls sich der Ständerat in diesem Stadium gegen
Eintreten ausspreche oder die Vorlage in der Gesamtabstimmung ablehne, wäre das
Geschäft erledigt und damit gescheitert. Soweit wollte man es seitens der SiK-SR nicht
kommen lassen. 
Um die Debatte etwas verkürzen zu können, schlug die Kommission vor, sich auf
diejenigen Fragen zu konzentrieren, zu denen der Nationalrat eine Differenz geschaffen
hätte – hätte, weil die zwischenzeitlichen Beschlüsse aus der nationalrätlichen
Detailberatung mit dem Nein in der Gesamtabstimmung hinfällig geworden waren.
Insofern wollte man im Ständerat eine langwierige, erneute Debatte über das gesamte
Geschäft vermeiden – ein Vorgehen, das die SiK einstimmig vorgeschlagen hatte. Ein
„Killerkriterium” in diesem Geschäft, eindrücklich manifestiert am negativen Ausgang im
Nationalrat, waren die Finanzen. Hierbei setzte sich die SiK-SR aber weiterhin für ihren
ursprünglichen Vorschlag ein, finanzielle Rahmenbedingungen für die Armee nicht im
Gesetz selbst zu regeln. 

Eintreten wurde im Ständerat ohne Gegenantrag beschlossen. Die SiK-SR hatte jeweils
beantragt, an den vom Ständerat in der Frühjahressession beschlossenen Varianten
festzuhalten. Weil aber keine Vorlage aus dem Nationalrat vorlag, konnten die
Ständerätinnen und Ständeräte quasi nochmals aus dem Vollen schöpfen, neue
Vorschläge einbringen oder gescheiterte erneut lancieren. Ersteres tat die Kommission
gleich selbst, indem sie die Ombudsstelle nochmals zur Debatte stellen wollte. Dies
obwohl sie noch in der ersten Runde vom Plenum unterstützt worden war. Eine
Minderheit Savary (sp, VD) wollte jedoch nichts davon wissen und die Schaffung der
Ombudsstelle weiterhin in der Vorlage belassen. Der Grund, weswegen die SiK hier
nochmals einhaken wollte, war die Haltung des Nationalrats, der die Ombudsstelle nicht
wollte. Der Antrag kam so aus einer Vorsichtshaltung heraus zustande, weil die
Kommission angesichts der klaren Abstimmung im Nationalrat der Ombudsstelle keine
Chance einräumte. Im Übrigen lehnte auch der Bundesrat eine solche Einrichtung ab.
Die Minderheit argumentierte jedoch, dass man einerseits dem alten Entscheid folgen
solle und dass andererseits mit kleinem finanziellen Aufwand ein wichtiges Projekt
aufrechterhalten werden könne. Als selbst der ursprüngliche Promotor eines
Truppenombudsmanns, Ständerat Niederberger (cvp, NW), „seinem” Anliegen die
Unterstützung versagte beziehungsweise sich in dieser Sache enthalten wollte, schwand
auch der Rückhalt im Plenum. Vielen war wohl der Erfolg der WEA wichtiger als dieser
Einzelschauplatz: Die Ombudsstelle wurde mit 25 zu 19 Stimmen wieder aus der Vorlage
genommen.
Bezüglich der Wiederholungskurse wurde ebenfalls gestritten. Mehrheitlich war die SiK
der Meinung, dass grundsätzlich fünf dreiwöchige Wiederholungskurse zu leisten seien
– ein Antrag, der dem Entscheid aus dem vergangenen März entsprach. Dagegen
verlangte eine Minderheit Eder (fdp, ZG), sechs Wiederholungskurse vorzusehen, wie es
auch dem Willen des Nationalrats entsprach. Die übergeordnete Frage war hierbei
jedoch jene um die kumulierte Anzahl geleisteter Diensttage über die gesamte Armee
hinweg. Gemäss einer nirgends formell festgehaltenen Übereinkunft sollte sich diese
auf maximal 5 Mio. Diensttage beschränken, woraus unter anderem die Verkürzung der
Dienstzeit pro AdA um 40 Tage auf noch 225 resultierte. Der Bundesrat hatte sich
durchgerungen, kürzere Wiederholungskurse zu planen, wobei aber weiterhin deren
sechs zu leisten seien. Dem war der Ständerat im ersten Durchgang nicht gefolgt und
auch in der zweiten Beratung wollte dies eine Mehrheit der kleinen Kammer nicht.
Weiterhin war die Vorstellung des Ständerates, dass nur fünf, dafür aber dreiwöchige
Wiederholungskurse zu leisten seien. Der Entschluss wurde mit 30 zu 15 Stimmen
gefasst.
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Weiter gaben Modalitäten zur Ausserdienststellung von Rüstungsgütern zur Klärung
Anlass. Man wollte sich hierzu einer Formulierung des Nationalrates annähern, der eine
etwas schlankere Regelung eingebracht hatte. Das Ständeratsplenum einigte sich auch
rasch auf eine Fassung, wonach „grosse Waffensysteme”, darin eingeschlossen sind
Kampfflugzeuge, nur mit der Genehmigung der Bundesversammlung abgerüstet werden
können. Andere Rüstungsgüter können vom VBS selbstständig beziehungsweise nach
Entscheidung der Exekutive ausser Dienst genommen werden. Im Sinne einer
Angleichung an diese Bestimmung wollte man im Ständerat die Ausserdienststellung von
Rüstungsbauten handhaben, auch diese sollten ohne Genehmigung durch das
Parlament erfolgen können. Dieser Vorschlag der Kommissionsmehrheit wurde jedoch
von Isidor Baumann (cvp, UR) und Mitstreitenden angefochten: Sie wollten den
Genehmigungsvorbehalt weiterhin aufrechterhalten. Erfolglos, denn mit 28 gegen 13
Stimmen wurde der Passus im Sinne der SiK-Mehrheit fallen gelassen.

Mit 38 Stimmen wurde das MG vom Ständerat ohne Gegenstimme angenommen und mit
diesen kleineren Anpassungen dem Nationalrat erneut zur Beratung überreicht. Sechs
Stimmen enthielten sich. Zu den bekannten Kritikern aus der linken Ratsecke gesellten
sich jedoch neu zwei SVP-Ständeräte. Weiterhin schien also aus SVP-Kreisen ein
gewisser Vorbehalt gegen das Gesetz vorhanden zu sein.

Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee

Differenzen in der Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der
Armee (Armeeorganisation, AO) gab es noch im Bereich der Armeeführung zu
behandeln. Der Nationalrat hatte hier einige Anpassungen vorgenommen. Im
Wesentlichen war umstritten, ob die Funktion des Chefs der Armee weiterhin bestehen
solle. Es war letztlich auch dem neuen Armeebestand geschuldet, dass im Bereich
Führung Justierungen vorgenommen werden mussten, weil die bisherige Struktur auf
eine grössere Armee zugeschnitten war und hier nun Handlungsbedarf entstand. Im
Ständerat wollte sich eine Mehrheit der SiK für die frühere ständerätliche Position stark
machen und diese stützen, während eine Minderheit eine andere Struktur vorschlug,
eben ohne die Funktion CdA. Verteidigungsminister Maurer brachte es auf den Punkt
und zeigte in seinem kurzen Referat die Haltung der Regierung auf: Der Chef der Armee
solle drei Unterstellte haben, ein Ausbildungskommando, ein Operationskommando und
die Unterstützung. Zwar habe der Bundesrat ursprünglich eine andere Struktur
favorisiert, er könne sich aber inzwischen mit der Variante des Ständerats abfinden,
erklärte Maurer. Das sei „eine klare Führung” und ausreichend für die redimensionierte
Armee. Im Sinne der Mehrheit der SiK und der ihr zustimmenden Regierung entschied
auch das Ratsplenum, mit 30 zu 10 Stimmen wurde die schlankere Variante gewählt. Das
kam einer erneuten Kurskorrektur gegenüber der nationalrätlichen Variante gleich. In
zwei Details zum Inkrafttreten der Verordnung stellte sich der Ständerat auf die Seite
des Nationalrates. Mit 40 zu 2 Stimmen wurde die Verordnung für die weitere
Differenzbereinigung dem Nationalrat übergeben. 1

1) AB SR, 2015, S. 702 ff.; NZZ, SGT, 8.9.15
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